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RS OGH 1955/7/15 2Ob387/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1955

Norm

ABGB §1041 B1

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Kein Anspruch eines Baumeisters gegen die Republik auf Bezahlung restlicher Baukosten, wenn er im Auftrage der

Besatzungsmacht Häuser gebaut hat, die nun von der Republik übernommen werden, weil die Besatzungsmacht

wirtschaftlich eine selbständige Rolle gespielt hat.
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